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Anrechnung beruflicher Kompetenzen
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Teilnahme an Arbeitsgruppen
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Å Arbeitskreis Anrechnung, Servicestelle OHN Hannover.

Å Arbeitsgruppe Offene Hochschule Niedersachsen.

Å Arbeitsgruppe Offene Hochschule Oldenburg.

Å Arbeitsgruppe Validierung von non-formalem und 

informellem Lernen, BMBF.

Å AG Weiterbildung im Tourismus, IHK Emden.
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Schwierigkeiten bei der Einführung von Anrechnung
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Probleme der Hochschulen:

Å Unvollständige Informationen über die anzurechnenden Abschlüsse.

Å Unüberschaubare Vielzahl außerhochschulischer Abschlüsse 

όƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭΧύΦ

Å Fehlende Informationen über Lernergebnisse. 

Å Niveau des Lernens unklar.

Å Andere Formen der Vermittlung als in Hochschule (gleichwertig?).

Å Es fehlen unabhängige und verlässliche Informationen über die 

anzurechnenden Qualifikationen.
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Schwierigkeiten bei der Einführung von Anrechnung
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Probleme der Weiterbildungsträger bzw. Anbieter beruflicher Bildung:

Å Anrechenbarkeit wird zu einem Qualitätskriterium.

Å Fehlende Vorgaben, wie Anrechenbarkeit erreicht werden kann.

Å Modularisierung der Angebote z.T. nicht möglich.

Å Angebote besitzen häufig keine Prüfungen.

Å Uneinheitliche Akzeptanz der Hochschulen.

Å tƻƭƛǘƛǎŎƘŜǊ ²ƛƭƭŜΣ ŘƛŜ !ƴƎŜōƻǘŜ αŀƴǊŜŎƘŜƴōŀǊά Ȋǳ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴΦ
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung
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FOLIE

Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Å Enthält alle Informationen über eine Weiterbildung, die für eine Anrechnung 

von Bedeutung sind.

Å Beschreibt die Weiterbildung in der Sprache der Hochschulen (Module, 

Kreditpunkte, Lernergebnisse, Niveau).

Å Basiert auf einem Äquivalenzvergleich zu einem Referenzstudiengang, der 

von einer/m unabhängigen Fachgutachter/in durchgeführt wird.

Å Richtet sich an alle Studiengänge einer bestimmten Disziplin

Å Ermöglicht Hochschulen eine qualitätsgesicherte aber unaufwändige 

Anrechnung außerhochschulischer Vorleistungen. 

Å Wird u.a. unter www.anrechnung.uni-oldenburg.deveröffentlicht.

Merkmale
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung: Beteiligte

beauftragt Anrechnungsempfehlung, 

liefert Grundlagen (Dokumente und Informationen)

Weiterbildungs-

anbieter

beauftragt und schult Fachgutachter/in, 

erstellt und veröffentlicht Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Weiterbildungs-

absolvent/in

erhält zusammen mit dem Zertifikat die Anrechnungsempfehlung und 

reicht diese bei Aufnahme eine Studiums ein

Referenz-

studiengang

liefert Dokumente und Informationen für den Äquivalenzvergleich

Hochschule entscheidet auf Grundlage der Anrechnungsempfehlung über eine 

Verkürzung des Studiums (Anrechnung)

Fachgutachter/

in
beauftragt und schult Fachgutachter/in, 

erstellt und veröffentlicht Allgemeine Anrechnungsempfehlung
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Der  Weiterbildungsanbieter é
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é liefert zunªchst umfangreiches Lernmaterial
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Grundlage der Begutachtung I

ÂAuthentische Dokumente aus dem Lehr-/Lerngeschehen, die folgende 

Fragen für jede Lerneinheit beantworten:

ÂWas wird gelehrt und gelernt?

Â (Präsentationen der Dozent/inn/en, Skripte, Lehrbücher, ...)

ÂWie wird gelehrt und gelernt?

Â (Übungsaufgaben, Aufgabenbearbeitungen der 

Teilnehmer/innen, Präsentationen der Teilnehmer/innen etc.)

verwendete Dokumente
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Grundlage der Begutachtung II

ÂAuthentische Dokumente aus dem Lehr-/Lerngeschehen, die folgende 

Fragen für jede Lerneinheit beantworten:

ÂWas wird geprüft bzw. als Lernerfolge erfasst?

Â (Prüfungsaufgaben, Beispiele für Prüfungsbearbeitungen, 

Aufgabenstellungen für Projekte, Beispiele für Projektberichte 

etc.)

ÂWie wird geprüft bzw. Lernerfolge erfasst?

Â (Prüfungsordnungen, Rahmenbedingungen für Projekte, 

Bewertungsstandards für Prüfer/-innen, Benotungssysteme

etc.)

verwendete Dokumente
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Vom Weiterbildungsanbieter sind 

zudem zwei Texte anzufertigen:
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Text 1:

ĂDie Weiterbildung im  quivalenzvergleichñ

Â ca. eine Seite lang (DIN A 4)

Â kurz und knapp werden die wichtigsten 

Punkte der Weiterbildung dargestellt 

(Schwerpunkt der Weiterbildung, 

Teilnahmevoraussetzungen, Module 

bzw. Lerneinheiten, Dauer etc.)
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Â ca. 1½ bis max. zwei Seiten lang (DIN A 4) bzw. 5500-7200 Zeichen inkl. Leerzeichen

Â kurze Darstellung von Hintergrundinformationen zur Weiterbildung, z. B. zur 

Entstehungsgeschichte des Angebots, zu den Zielen, zu den Besonderheiten etc.

Text 2: ĂDarstellung der Weiterbildung durch den Bildungsanbieterñ



FOLIE

Der Fachgutachter / 

Die Fachgutachterin
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Auswahlkriterien

Die folgenden Kriterien sollte der Fachgutachter bzw. die Fachgutachterin 

erfüllen:

ÂEr / Sie sollte über einen akademischen Abschluss 

(möglichst: Master, Diplom, Magister, Promotion) mit engem Bezug 

zum Gegenstand der begutachteten Weiterbildung verfügen.

ÂEr / Sie sollte einen Bezug zur beruflichen Bildung bzw. zur 

Erwachsenenbildung haben. 

ÂEr / Sie sollte unabhängig vom Anbieter der Weiterbildung sein (u.a. 

nicht beim Anbieter beschäftigt).

ÂEr / Sie sollte nicht im Referenzstudiengang unterrichten. 
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Der Gutachter / Die Gutachterin arbeitet mit zwei Instrumenten: 
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1. ĂModule Level Indicatorñ (MLI)

Á Bewertungsinstrument mit 51 Kriterien 

Á dient der Niveaubeurteilung von Lerneinheiten und Modulen 

2.  ĂLearning Outcome Chartñ (LOC)

Á zeigt die inhaltliche Überschneidung der Lernergebnisse von 

Fort-/ Weiterbildung und Studiengang an
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Der Gutachter / Die Gutachterin 

fertigt eine abschließende 

Gesamteinschätzung an:
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Â 1 bis max. 1 ½ Seiten (DIN A4) 

bzw. ca. 3700-5500 Zeichen inkl. 

Leerzeichen

Â Inhalte sind z. B. Aussagen über 

den Gesamteindruck der 

Weiterbildung oder Aussagen, die 

dem / der Gutachter/in wichtig zu 

erwähnen sind



FOLIE

Außerdem beinhaltet jede 

Anrechnungsbroschüre ein Foto und eine 

kurze Vita des Gutachters / der Gutachterin!
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Â Foto:

ÂFormat ĂPassbildñ

Âmöglichst hohe Auflösung 

(300 dpi)

ÂVita:

Â ca. ¼ Seite (DIN A4) bzw. 

1050 Zeichen inkl. 

Leerzeichen
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Der Referenzstudiengang é
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Auswahlkriterien

Der Referenzstudiengang sollte folgende Kriterien erfüllen:

ÂDie Lernergebnisse der zu begutachtenden Weiterbildung sollten 

größtenteils auch durch den Studiengang vermittelt werden.

ÂEs sollte sich um einen (programm-)akkreditierten Bachelor- oder 

Masterstudiengang in Deutschland handeln. 

ÂDer Studiengang sollte bereit sein, für die Begutachtung 

Dokumente über Lernergebnisse und Lernerfolgskontrollen zur 

Verfügung zu stellen. 

ÂDer Studiengang sollte bereit sein, ggf. eine Anrechnung für 

Absolvent/innen der Weiterbildung einzurichten. 
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Auch der 

Referenzstudiengang wird in 

der Anrechnungsbroschüre 

kurz vorgestellt é
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é und muss daher entsprechende 

Informationen zusammenstellen. 
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Hochschule (Anbieter 

des 

Referenzstudiengangs)

Weiterbildungs-

einrichtung

Kompetenzbereich 

Anrechnung an der 

CvO Uni Oldenburg

Gutachter/in

Beauftragung 

Gutachter/in

Erstellung einer Allgemeinen Anrechnungsempfehlung

Zusammen-

stellen der 

Dokumente

Vereinbarung 

einer 

Begutachtung

Durchführung 

der 

Begutachtung

Auswertung des 

Gutachtens / 

Erstellen der 

Anrechnungs-

empfehlung ggf. Empfeh-

lungen zur Über-

arbeitung der 

Weiterbildung

Überarbeitung der 

Weiterbildung 

(Inhalte, Didaktik, 

Lernerfolgs-

kontrollen)
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Modul A

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload

Modul B

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload

Modul C

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload
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Lernergebnisse

Â Lernergebnisse beschreiben, was der/die Lernende nach Abschluss 

des Moduls weiß, versteht oder in der Lage ist zu tun. 

Â Lernergebnisse werden in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten 

und/oder Kompetenzen beschrieben.

Â Falls noch keine Lernergebnisse vorliegen, beschreibt der/die 

Gutachter/in die Lernergebnisse Module (nicht der Anbieter der Fort-

oder Weiterbildung). 

ÂDie Lernergebnisse werden auf der Grundlage authentischer Belege 

ermittelt. 

ÂDie authentischen Belege beziehen sich auf das Lernen und auf die 

Lernerfolgskontrollen (z.B. Prüfungen). 

Verfahren zur Ermittlung
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Lernergebnisse ĂWeiterbildung Coachingñ
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Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Allgemeine Anrechnungsempfehlung

Modul A

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload

Modul B

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload

Modul C

- Lernergebnisse

- Niveau

- Workload
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Niveau eines Moduls 

ÂDer/die Gutachter/in bewertet jedes Moduls der Weiterbildung anhand 

von 51 Kriterien.

ÂDiese 51 Kriterien werden als ĂModule Level Indicatorñ bezeichnet. 

ÂDie 51 Bewertungen werden zu 9 Skalen verrechnet. 

ÂDie 9 Skalen werden wiederum zu einem Gesamtwert (=Niveau der 

Lerneinheit) verrechnet.

ÂAnhand dieses Niveaus wird eine Empfehlung gegeben, ob das 

Weiterbildungsmodul auf Bachelor- oder Masterstudiengänge 

angerechnet werden sollte. 

Verfahren zur Ermittlung
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51 MLI Kriterien
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MLI 

Gesamtwert

(=Niveau der 

Lerneinheit)

9 MLI Skalen

Breite und Aktualität

Kritisches Verstehen

Interdisziplinarität

Problemlösen

Praxisorientierung

Selbständigkeit

Kommunikation

Berücksichtigung sozialer

und ethischer Fragen

Aufbau des Module Level Indicators

Kreativität und Innovation
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Niveau
und Anrechenbarkeit

N
iv

e
a

u

MLI Ergebnisse
Unbeschränkt anrechenbar auf 

Bachelor- und Masterstudiengänge

Begrenzt anrechenbar auf 

Masterstudiengänge, unbeschränkt 

auf Bachelorstudiengänge

Unbeschränkt anrechenbar auf 

Bachelorstudiengänge, keine 

Anrechnung auf Masterstudiengänge

Begrenzt anrechenbar auf Bachelor-

studiengänge

nicht anrechenbar


